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Agenda 

1.) Der Pflegestützpunkt und die Pflegelotsen 

2.) Von der Pflegeantragsstellung, über die Begutachtung durch den MDK,    
bis zum Bescheid 

3.) Leistungen nach dem SGB XI + Teil I des Pflegestärkungsgesetzes 

4.) Pflegestärkungsgesetz Teil II; Ein erster Überblick 

5.) Fragen 

 



1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Hauptstelle Landratsamt Konstanz  

Amt für Gesundheit und Versorgung 

Scheffelstr. 15 

78315 Radolfzell 

    Pia Faller (Tel. Nr. 07531/ 800 2626)  

 

 

Außenstelle Konstanz 

Benediktinerplatz 2 

78462 Konstanz 

 

    Claudia Richter (Tel. Nr. 07531/ 900 472 

    Marianne Stumpf (Tel. Nr. 07531/ 900 408) 

    Petra Böhrer (Tel. Nr. 07531/ 900 464) 
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1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Gemeindesprechstunden des Pflegestützpunktes 

 

Engen: 2.Mittwoch, 14.00 – 15.00 Uhr 

Gottmadingen: 4.Montag, 14.00 – 15.00 Uhr 

Rielasingen-Worblingen: 3.Montag, 14.00 – 15.00 Uhr 

Stockach: 1. & 3. Mittwoch, 9.00 – 10.00 Uhr 

Moos: 4.Montag, 9.00 – 10.00 Uhr 
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1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Warum wurden Pflegestützpunkte errichtet? 

 

- Demographischer Wandel 

- Pflegeweiterentwicklungsgesetz (2008) 

- Weitere Fakten 

 

Finanzierung der Pflegestützpunkte: 

- Drittelfinanzierung (KV, PV, Kreise) 

-> Die Beratung ist für die Bürger kostenlos, neutral und 
unabhängig. 
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1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Die Aufgaben des Pflegestützpunktes im Landkreis 
Konstanz 

Individuelle Beratung der Bürger des Landkreises 
Konstanz (1) 

Pflegelotsen (2) 

Netzwerkarbeit (3) 

Öffentlichkeitsarbeit (4) 

Mitarbeit in Gremien (5) 

Sonstiges (6) 

 
LRA Konstanz 6 



1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Individuelle Beratung der Bürger des Landkreises Konstanz 

 

Wie finden die Beratungen statt? 

Welche Formen der Beratung werden nachgefragt? 

Beratungsinhalte? 
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1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 
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Die Pflegelotsen 



1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Pflegelotsen – die Brücke zum Gemeinwesen 

Pflegelotsen sind engagierte freiwillige Bürger, die 

die pflegebedürftige Menschen und pflegende Angehörige besuchen  

im Alltag unterstützen  

als Vertrauenspersonen für einen gewissen Zeitraum da sind, 
Gespräche führen, gemeinsame Lösungen suchen und zur 
Selbstsorge ermutigen.  

Brückenbauer zwischen Betroffenen, Einrichtungen, Pflegediensten 
und Beratungsstellen.  

tatkräftige Unterstützung des Pflegestützpunktes 
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1. Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 
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Kooperationspartner 



1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Aufgaben der Pflegelotsen (I) 

 

1.) Alltagsbegleiter für Pflegebedürftige 

- Gespräche (gegen soziale Vereinsamung/ Sozialkontakt) 

- Begleitung zu Aktivitäten/ Herstellung von Kontakten 

- Angebote und Hilfen aufzeigen & bei Bedarf bei der Umsetzung helfen 

 

2.) Entlastung und Unterstützung der Angehörigen 

 -    Hilfsangebote aufzeigen 

 -    beratende Unterstützung 

 -    Beobachtung der häusl. Situation 
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1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Aufgaben der Pflegelotsen (II) 

 

3.) Pflegelotsen als Teil des Netzwerkes im Landkreis 

  - Brückenfunktion innerhalb des Versorgungsnetzes 

  - Sie kennen Ihren Wirkungskreis und können Ressourcen und 
 Defizite benennen. Ihre Rückmeldungen sind wichtig für die weitere 
 Gestaltung im Landkreis 
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1. Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Abgrenzung 

Pflegelotsen übernehmen keine pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Diese bleiben in den 
Händen der Profis. 

Sie übernehmen keine Handwerkerdienste 

 

Pflegelotsen sind keine Betreuer 

 

LRA Konstanz 13 



1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 
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Koordination 
Pflegelotsen 

C. Greuter 

 

P. Faller 

PSP 

P. Faller 

PSP 
P. Faller 

PSP 

P. Faller 

PSP 

P. Faller 

PSP 

C. Richter 

M. 

Stumpf 

P. Böhrer 

 

M 

W 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.ib-friedrich.de/inhalt/img3/stemmarbeiten-aussparungen-bei-der-altbausanierung/Telefon-waehlen.jpg&imgrefurl=http://www.ib-friedrich.de/inhalt/Referenzen-bestaetigt-von-Auftraggebern-und-Planungspartnern.htm&usg=__1SpbjXlVvqkK6qoHFll9zOCdovM=&h=344&w=736&sz=34&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=tb9hRPUFjxev6M:&tbnh=66&tbnw=141&prev=/images?q=telefon&hl=de&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=I9ZjTeC8AY6Aswb58IW5CA


1.) Der Pflegestützpunkt und die 

Pflegelotsen 

Fallbeispiel Pflegelotsen 

Januar 2014 (Fallvermittlung Fr. Greuter an Pflegelotsin) 

93 jährige Dame, frisch aus dem KH entlassen, alleinlebend, geistig 
fit, aufgeschlossen, körperlich noch schwach, wohnhaft im 2.OG (ca. 
42 Treppen, kein Aufzug) 

Gespräche, Mittagstisch, Antrag Pflegestufe 

Spaziergänge (2.Pflegelotsin) 

März/ April 2014: gesundheitliche Stabilisierung, die Dame kann ihre 
Wohnung wieder selbstständig verlassen. Eine so engmaschige 
Begleitung ist nicht mehr erforderlich.  
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2.) Von der Pflegeantragsstellung, über die 

 Begutachtung durch den MDK, bis zum Bescheid 

 
Ablauf Pflegeantragsstellung  

Den Antrag erhält man bei der zuständigen Kranken-/ Pflegekasse 

Wichtig ist, den Antrag/Selbstauskunftsbogen Punkt für Punkt mit 
den Betroffenen durchzugehen. Vor allem den Bereich 
Toilettengang. Dieser Hilfebedarf ist den Betroffenen sehr 
unangenehm und wird gerne verschwiegen. 

Bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz (i.d.R. 
Menschen mit einer dementiellen Erkrankung) ist es hilfreich, die 
Angehörigen bei jedem Punkt im Pflegeantrag zu fragen, inwieweit 
sie die Betroffenen anleiten und begleiten müssen. Die Umsetzung 
der Verrichtungen schaffen viele noch selbstständig, wenn sie 
entsprechend angeleitet und begleitet werden. Anleitung und 
Begleitung geben auch Zeitpunkte für das Begutachtungsergebnis. 
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2.) Von der Pflegeantragsstellung, über die 

 Begutachtung durch den MDK, bis zum Bescheid 

Das A und O für die Bewilligung der Pflegestufe ist der 
grundpflegerische Hilfebedarf, somit die Hilfe, die der 
Pflegebedürftige an sich braucht. Nicht primär die Hauswirtschaft. 

Der Antragssteller bekommt spätestens 25 Arbeitstage nach 
Antragseingang die Entscheidung der Pflegekasse schriftlich 
mitgeteilt (vom 01.11.16 – 31.12.17 ist die Frist ausgesetzt). 

Vorversicherungszeit: in den letzten zehn Jahren vor 
Antragsstellung muss der Pflegebedürftige zwei Jahre 
pflichtversichert oder familienversichert gewesen sein. 
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2.) Von der Pflegeantragsstellung, über die 

 Begutachtung durch den MDK, bis zum Bescheid 

Begutachtung durch den MDK 

Die Ärzte und Pflegefachkräfte des Medizinischen Dienstes sind 
unabhängig, d.h. sie sind keine Ärzte der jeweiligen Kranken- oder 
Pflegekasse. 

Erstbegutachtungen finden größtenteils in der Häuslichkeit statt, 
nicht per Aktenlage. 

Der MDK fragt ähnliche Fragen, wie bereits im Pflegeantrag gestellt 
wurden. Auch bei der Begutachtung ist es ganz wichtig, die 
Situation so zu schildern, wie sie wirklich ist. Bei vielen ist die 
Scham so groß, dass sie den Hilfebedarf abstreiten!  
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2.) Von der Pflegeantragsstellung, über die 

 Begutachtung durch den MDK, bis zum Bescheid 

Begutachtung durch den MDK 

Der MDK lässt sich die ein oder andere Aktivität z.B. Schürzengriff 
zeigen. Diesen nicht z.B. unter starken Schmerzen durchführen. 

Es wird auch das Gedächtnis getestet. 
Bsp.: Nennen sie fünf Tierarten, was gab es gestern zum 
Mittagessen, Uhrzeichen -Test, etc. 

Der MDK hat für jede Verrichtung einen gewissen Zeitkorridor, aus 
dem er die Zeitangaben entnehmen kann. Die angegebenen Zeiten, 
sind oft die Zeiten, die ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes für die 
Verrichtung braucht. Es ist hilfreich, vor allem den Angehörigen, dies 
von Anfang an zu erklären, da sie selbst bei der Pflege deutlich 
mehr Zeit benötigen. 
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2.) Von der Pflegeantragsstellung, über die 

 Begutachtung durch den MDK, bis zum Bescheid 

Beispiel:  
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3.) Leistungen nach dem SGB XI + Teil I des 

Pflegestärkungsgesetzes 

 Pflegegeld für häusliche Pflege 

Pflegesachleistungen für häusliche Pflege 

Pflegehilfsmittel 

Verhinderungspflege 

Tages-/Nachtpflege 

Kurzzeitpflege 

Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 
Wohngruppen 

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 

Leistungen bei vollstationärer Pflege 

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
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3.) Leistungen nach dem SGB XI + Teil I des 

Pflegestärkungsgesetzes 

Pflegeunterstützungsgeld 

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

Einführung eines Pflegeunterstützungsgeldes für kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung nach § 2 des Pflegezeitgesetzes (bis zu 10 Tage) 

Die kurzzeitige Freistellung von der Arbeit muss erforderlich sein, um für 
einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine 
pflegerische Versorgung sicherzustellen. 

Die Höhe ist 90 Prozent des ausgefallenen beitragspflichtigen 
Nettoarbeitsentgeltes (Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers). 

Für die Leistung sind ein formloser Antrag und ein ärztliches Attest 
(Beschreibung Gesundheitssituation des Pflegebedürftigen) ausreichend. 
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3.) Leistungen nach dem SGB XI + Teil I des 

Pflegestärkungsgesetzes 

Pflegeunterstützungsgeld 

Zur Berechnung braucht die Kasse die Verdienstbescheinigung des 
Arbeitgebers 

Aus dem Pflegeunterstützungsgeld werden die Beiträge an die KV, 
RV, AV gezahlt, wie beim Lohn auch. 

Der Arbeitsnehmer hat seinem Arbeitgeber die Bescheinigung über 
den Bezug des Pflegeunterstützungsgeldes vorzulegen. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

2016: 

- Der Grundsatz „Reha vor Pflege“ wird gestärkt. 

- Intensivere Pflegeberatung durch die Kassen 

- Die Pflegekassen müssen künftig kostenlose Pflegekurse für 
Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen anbieten. 

- Die Betroffenen erhalten künftig automatisch das MDK Gutachten. 

- Die Regelungen zur Qualitätssicherung, -prüfung und -darstellung 
werden grundlegend überarbeitet. 
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2017: 

- Beitragssatzerhöhung PV zum 01.01.2017 um 0,2 Prozentpunkte. 

- Pflegende Angehörige und andere Pflegepersonen werden besser 
abgesichert: Künftig zahlt die PV Rentenbeiträge für alle 
Pflegepersonen, die einen Pflegebedürftigen im Pflegegrad 2 bis 5 
zu Hause pflegen – wenn sie dies mindestens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf mindestens zwei Tage, tun. Die Renten-
beiträge steigen bei zunehmender Pflegebedürftigkeit. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



2017: 

- Auch der Versicherungsschutz für pflegende Angehörige in der 
Arbeitslosenversicherung wird verbessert. Für Pflegepersonen, die 
aus dem Beruf aussteigen, um sich um pflegebedürftige Ange-
hörige zu kümmern, bezahlt die PV künftig die Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung für die gesamte Dauer der Pflege-
bedürftigkeit. Die Pflegepersonen haben damit Anspruch auf 
Arbeitslosengeld und auf Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 
nach Ende der Pflegetätigkeit. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



2017: 

- Es ist vorgesehen, dass die Empfehlungen des MDK zur Hilfsmittel- und 
Pflegehilfsmittelversorgung von der Pflegekasse künftig gleich als Antrag zu 
werten sind. Sie müssen dann in der Regel durch die Pflege- und 
Krankenkasse nicht erneut fachlich überprüft werden. Dies gilt nur, wenn 
die Betroffenen eingewilligt haben. 

- Regelungen für die Pflegekassen zur Bewältigung der 
Arbeitsmehrbelastung: 

 1.) Aussetzen der Pflegestrafzahlungen im Jahr 2017 (70€/Woche) 

 2.) I.d.R. keine Widerholungsbegutachtungen 2017 u. 2018 (ABER: Erhöht 
 sich der Pflegeaufwand, ist selbstverständlich ein Höherstufungsantrag 
 zu stellen!)  

- Mit der Einführung des einrichtungsindividuellen einheitlichen Eigenanteils 
haben unabhängig vom Pflegegrad alle Bewohner eines Pflegeheims einen 

gleich hohen Beitrag an den Pflegekosten zu leisten. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



Definition Pflegebedürftigkeit ab 01.01.2017 

Pflegebedürftig sind Menschen, die gesundheitlich bedingte 
Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 
aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. 

Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder 
psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte 
Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren 
oder bewältigen können. 

Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für 
mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in §15 
festgelegten Schwere bestehen. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



2017: Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das 
neue Begutachtungsverfahren 

Nicht mehr defizitorientiert, sondern Ausrichtung an 
Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen + Erfassung des 
individuellen Unterstützungsbedarfs 

Fünf Pflegegrade anstatt drei Pflegestufen 

Unbürokratische Überleitung: 

1. Wer bereits Leistungen der PV bezieht, wird per Gesetz 
automatisch in das neue System übergeleitet -> Es muss kein 
neuer Antrag gestellt werden! 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



2017: Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das 
neue Begutachtungsverfahren 

 

2. Alle, die bereits Leistungen beziehen, erhalten diese auch 
weiterhin, im gleichen Umfang – die allermeisten sogar deutlich 
mehr. 

 

Überleitungsregel: 

- Bisherige PST, ohne eingeschränkte Alltagskompetenz ->  
PST + 1 = Pflegegrad (Bsp.: PST I wird Pflegegrad II) 

- Bisherige PST, mit eingeschränkter Alltagskompetenz ->  
PST + 2 = Pflegegrad (Bsp. PST I+ wird Pflegegrad III) 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



 

 

Bis 31.12.2016 Ab 01.01.2017 

Pflegestufe 0 mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz 

Pflegegrad 2 

Pflegestufe 1 Pflegegrad 2 

Pflegestufe 1 mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz 

Pflegegrad 3 

Pflegestufe 2 Pflegegrad 3 

Pflegestufe 2 mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz 

 

Pflegegrad 4 

Pflegestufe 3 Pflegegrad 4 

Pflegestufe 3 mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz 

 

Pflegegrad 5 

Pflegestufe III/ Härtefall Pflegegrad 5 

4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 
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2017: Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das 
neue Begutachtungsverfahren 

Das neue Begutachtungsverfahren berücksichtigt körperliche, 
kognitive und psychische Beeinträchtigungen bei der Einstufung 
gleichermaßen. 

Folgende Module gibt es künftig: 

1. Mobilität (10 %) 

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (15 % oder Modul 3) 

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen  

 (15 % oder Modul 2) 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



2017: Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und das 

neue Begutachtungsverfahren 

4. Selbstversorgung (40 %) 

5. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- und 
therapiebedingten Anforderungen oder Belastungen (20 %) 

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (15 %) 

7. Außerhäusliche Aktivitäten 

8. Haushaltsführung 

Die Module 7 und 8 werden nicht für die Einstufung der Pflegebe-
dürftigkeit herangezogen. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Was beinhalten die einzelnen Module: 

1.) Mobilität: Positionswechsel im Bett; Halten einer stabilen 
Sitzposition; Umsetzen; Fortbewegen innerhalb des 
Wohnbereichs; Treppenstiegen 

2.) Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erkennen von 
Personen aus dem näheren Umfeld; örtliche Orientierung; 
zeitliche Orientierung; Erinnern an wesentliche Ereignisse 
oder Beobachtungen; Steuern von mehrschrittigen 
Alltagshandlungen; Treffen von Entscheidungen im Alltag; 
Verstehen von Sachverhalten und Informationen; Erkennen 
von Risiken und Gefahren; Mitteilen von elementaren 
Bedürfnissen; Verstehen von Aufforderungen; Beteiligen an 
einem Gespräch 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Motorisch 
geprägte Verhaltensauffälligkeiten; nächtliche Unruhe; 
selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten; 
Beschädigen von Gegenständen; physisch aggressives 
Verhalten gegenüber anderen Personen; verbale Aggression; 
andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten; Abwehr 
pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen; 
Wahnvorstellungen; Ängste; Antriebslosigkeit bei depressiver 
Stimmungslage; sozial inadäquate Verhaltensweisen; sonstige 
pflegerelevante inadäquate Handlungen 

4.  Selbstversorgung: Waschen des vorderen Oberkörpers; 
Körperpflege im Bereich des Kopfes (Kämmen, Zahnpflege, 
Rasieren); Waschen des Intimbereichs; Duschen und Baden 
einschließlich waschen der Haare; An- und Auskleiden des 
Oberkörpers; 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Zu 4.) An- und Auskleiden des Unterkörpers; Mundgerechte 
Zubereitung der Nahrung und Eingießen von Getränken; 
Essen; Trinken; Benutzen einer Toilette oder eines 
Toilettenstuhls; Bewältigung der Folgen einer Harninkontinenz 
und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma; Bewältigen 
der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma; 
Ernährung parental oder über Sonde 

5. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- 
oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen: 
Medikation; Injektionen; Versorgung intravenöser Zugänge 
(Port); Absaugen und Sauerstoffgabe; Einreibungen oder 
Kälte- und Wärmeanwendungen; Messung und Deutung von 
Körperzuständen; Körpernahe Hilfsmittel; Verbandswechsel 
und Wundversorgung; Versorgung mit Stoma 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Zu 5.) Regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von 
Abführmethoden; Therapiemaßnahmen in häuslicher 
Umgebung; Zeit- und technikintensive Maßnahmen in 
häuslicher Umgebung; Arztbesuche; Besuch anderer 
medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (bis zu drei 
Stunden); Zeitlich ausgedehnte Besuche anderer 
medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (länger als 
drei Stunden); Besuche von Einrichtungen zur Frühförderung 
bei Kindern; Einhaltung einer Diät und anderer krankheits- 
oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften 

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: 
Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an 
Veränderung; Ruhen und Schlafen; Sich beschäftigen; 
Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen;   
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Zu 6.) Interaktion mit Personen im direkten Kontakt; 
Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds. 
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Das neue Begutachtungsinstrument NBA erfasst nicht nur die 
„klassischen“ Bereiche Körperpflege, Ernährung, Mobilität und 
hauswirtschaftliche Versorgung. 

Neu ist, dass: 

 die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, 

 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, 

 die Gestaltung von Alltagsleben und sozialen Kontakten, 

 sowie der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 
Belastungen 

 umfänglich einbezogen werden. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 



4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Auflistung: 

Kein Pflegegrad: unter 12,5 Punkte  

Pflegegrad 1: 12,5 bis unter 27 Punkte 

Pflegegrad 2: 27 bis unter 47,5 Punkte 

Pflegegrad 3: 47,5 bis unter 70 Punkte 

Pflegegrad 4: 70 bis unter 90 Punkte 

Pflegegrad 5: 90 bis 100 Punkte 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Besonderheit: Pflegegrad 1: Eingeschränkter 
Leistungsanspruch: 
(1) Abweichend von § 28 Absatz 1 und 1a gewährt die Pflegeversicherung bei Pflegegrad 1 folgende Leistungen: 
1. Pflegeberatung gemäß den §§ 7a und 7b, 
2. Beratung in der eigenen Häuslichkeit gemäß § 37 Absatz 3, 
3. zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen gemäß § 38a, 
4. Versorgung mit Pflegehilfsmitteln gemäß § 40 Absatz 1 bis 3 und 5, 
5. finanzielle Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen oder gemeinsamen Wohnumfeldes 
gemäß § 40 Absatz 4, 
6. zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen gemäß § 43b, 
7. Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen gemäß § 45. 

(2) Zudem gewährt die Pflegeversicherung den Entlastungsbetrag gemäß § 45b Absatz 1 Satz 1 in Höhe von 125 
Euro monatlich. Dieser kann gemäß § 45b im Wege der Erstattung von Kosten eingesetzt werden, die dem 
Versicherten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Leistungen der Tages- und Nachtpflege sowie der 
Kurzzeitpflege, von Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 sowie von Leistungen der nach 
Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a Absatz 1 und 2 entstehen. 

(3) Wählen Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege, gewährt die Pflegeversicherung gemäß § 
43 Absatz 3 einen Zuschuss in Höhe von 125 Euro monatlich. 

Leistungen zur Sicherung der Pflegepersonen sind beim Pflegegrad 1 nicht vorgesehen. 
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4.)  Pflegestärkungsgesetz Teil II 

Ein erster Überblick 

Leistungen bei den verschiedenen Pflegegraden: 
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PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 

Geldleistung 

ambulant 

316 545 728 901 

Sachleistung 

ambulant 

689 1298 1612 1995 

Entlastungsbetrag 125 125 125 125 125 

Leistungsbetrag 

stationär 

125 770 1262 1775 2005 

Bundesdurchschni

ttlicher 

pflegebedingter 

Eigenanteil 

580 580 580 580 



6.) Fragen 

 

 

Fragen ??? 

 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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